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1 Textliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO) 

Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 38 „Am 

Vachaberg“ – 1. Änderung und Erweiterung werden für seinen Geltungsbereich die Festset-

zungen des Bebauungsplanes Nr. 38 „Am Vachaberg“ von 2003 sowie des Bebauungspla-

nes Nr. 10 „Im Oberland, Am Hechpelsgraben Am Vachaberg“ von 1967 durch die Festset-

zungen der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung ersetzt. 

1.1 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO gilt: Die maximale Höhe der Gebäude-

oberkante wird gemäß der Nutzungsschablone auf der Plankarte festgesetzt. Die Gebäude-

oberkante ist die Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt des Gebäudes, alternativ 

Oberkante Attika.   

1.2 Fläche für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

1.2.1 Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ dient der 

Unterbringung der Kindertagesstätte sowie der sonstigen mit diesem Nutzungszweck ver-

bundenen baulichen Anlagen und Nutzungen. 

1.2.2 Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kirchlichen, kulturellen, sozia-

len, gesundheitlichen oder sportlichen Zwecken dienende Einrichtungen und Gebäude“ dient 

der Unterbringung eben dieser Nutzungen sowie der sonstigen mit diesem Nutzungszweck 

verbundenen baulichen Anlagen und Nutzungen. 

1.3 Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO, § 14 BauNVO sowie § 23 

Abs. 5 BauNVO sind innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf (lfd. Nr. 1 und 2) Stell-

plätze mit ihren Zu- und Umfahrten, Garagen, Hofflächen und Übungsflächen innerhalb und 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Stellplätze sind zudem innerhalb 

der Flächen für Stellplätze gemäß Signatur in der Plankarte zulässig.  

1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (Eingriffsminimierung) (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.4.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB gilt: Pkw-Stellplätze, Gehwege, Garagenzufahrten, Hofflä-

chen i.S. von untergeordneten Nebenanlagen sind wasserdurchlässig, bspw. mit Rasenkam-

mersteinen, Schotterrasen oder wasserdurchlässiges Pflaster, zu befestigen. Das auf Ter-

rassen anfallende Niederschlagswasser ist seitlich zu versickern. 

1.4.2 Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Kunstrasen oder Vlies) sind zur 

Freiflächengestaltung unzulässig. 
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1.4.3 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuch-

tung ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) 

mit einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zusammen mit 

vollständig gekapselten Leuchtengehäusen, die kein Licht nach oben emittieren, zu verwen-

den. 

1.4.4 Bei großflächigen transparenten Glasflächen, der Verwendung von stark reflektierenden 

Glastypen oder transparenten Brüstungen, jeweils ≥ 4 m2, sind geeignete Maßnahmen (z.B. 

Verwendung von Strukturglas, nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft) zur Vermei-

dung einer Gefährdung für Vögel (z.B. Vogelschlag) zu treffen.  

1.5 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.5.1 Fläche mit dem Entwicklungsziel: Streuobstwiese 

Maßnahmen: Auf der Fläche sind je 100 m² ein regionaltypischer hochstämmiger Obstbaum 

anzupflanzen. Die Bereiche des Schutzstreifens entlang der Wasserleitungen gemäß der 

Plankarte sind hiervon ausgenommen. Pflanzqualität: Mindest-Stammumfang 14-16 cm. Der 

Bestand kann dabei angerechnet werden.  

Bewirtschaftungsempfehlung: Die Fläche soll als ein- bis zweischüriges Grünland bewirt-

schaftet werden. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine Düngung ist unzulässig. Alter-

nativ zur Mähnutzung ist eine extensive Beweidung bei 1-2 Weidegängen pro Jahr zulässig; 

falls erforderlich kann eine Nachmahd vorgenommen werden. Obstbäume sind fachgerecht 

zu pflegen, Ausfälle sind zu ersetzen. 

1.5.2 Fläche mit dem Entwicklungsziel: Baumhecke 

Maßnahmen: Werden zum Entwurf ergänzt.  

1.5.3 Im Bereich des Wasserhochbehälters auf dem Flurstück 849/203 ist das vorhandene Grün-

land zu erhalten.  

1.6 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 

25a BauGB) 

1.6.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB gilt: Je Symbol in der Plankarte ist ein Laubbaum (Obst-

baum ist zulässig) zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Der jeweilige 

Baumstandort darf um bis zu 5 Metern verschoben werden, die Gesamtzahl darf nicht redu-

ziert werden. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.  

1.6.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB gilt: Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine Anpflanzung mit einheimi-

schen, standortgerechten Laubgehölzen (siehe Artenliste) vorzunehmen und dauerhaft zu 
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erhalten. Es gilt je 4 m² jeweils einen standortgerechten einheimischen Laubstrauch, je 20 

m² einen standortgerechten einheimischen Laubbaum zu pflanzen. Bei Abgang sind gleich-

wertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Ein Durchgang für Fußgänger ist zulässig.  

1.7 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b 

BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB gilt: Je Symbol in der Plankarte ist der zum Erhalt festge-

setzte Baum dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatz-

pflanzungen vorzunehmen, bei denen der Baumstandort jeweils um bis zu 5 Metern ver-

schoben werden darf.  

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO) 

2.1 Dachgestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.1.1 Für Hauptgebäude sind Flachdächer mit einer Neigung bis zu 7°zulässig, sofern sie dauer-

haft extensiv begrünt werden. Anlagen zur aktiven Nutzung von Solarenergie sind ergänzend 

zulässig. Zudem sind Satteldächer mit einer Neigung zwischen 20° und 30° zulässig. Für 

Dächer von Garagen, Carports und untergeordnete Nebenanlagen sind abweichende Dach-

formen zulässig.  

2.1.2 Zur Dacheindeckung sind Materialien in roten und dunklen Farben (braun, anthrazit) sowie 

dauerhafte Dachbegrünungen zulässig. Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind auf den 

Dachflächen ausdrücklich zulässig.  

2.2 Gestaltung der Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

Es sind ausschließlich offene Einfriedungen aus Hecken oder Drahtgeflecht/Stabgitter und 

Holzlatten in senkrechter Gliederung i.V.m. der Anpflanzung einheimischer standortgerech-

ter Laubsträucher zulässig.  

2.3 Grundstücksfreiflächen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

100 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht überbaubare Grundstücksfläche laut GRZ inkl. 

GRZ II) sind als Garten, Pflanzbeet oder natürliche Grünfläche anzulegen. Davon sind min-

destens 30% mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es gilt ein 

Laubbaum je 20 m², ein Strauch je 4 m² Grundstücksfläche (siehe Artenliste). Die nach den 

bauplanungs-rechtlichen Festsetzungen in der Plankarte dargestellten zu pflanzenden 

Sträuchern und Bäume können zur Anrechnung gebracht werden. Blühende Ziersträucher 

und Arten alter Bauerngärten können als Einzelpflanzen eingestreut werden. Bei Abgang 

sind gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Auf die Grenzabstände für Pflanzungen 
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gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtgesetz wird verwiesen. 

3 Wasserrechtliche Festsetzungen 

(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG)  

Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist in einer Zisterne aufzufangen und als 

Brauchwasser (z.B. für die Gartenbewässerung) zu nutzen.  

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen (gemäß § 9 Abs. 6 BauGB) 

4.1 Stellplatzsatzung 

Es gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Heringen.  

4.2 Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies gemäß § 21 HDSchG 

dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der 

unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind 

gem. § 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten 

Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu 

schützen. 

4.3 Erneuerbare Energien  

Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 

Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und die hierin 

enthaltenen Vorgaben für einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden ein-

schließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, 

Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt 

der Bauantragstellung wirksame Fassung. 

4.4 Niederschlagswasser 

4.4.1 Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt 

oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Ge-

wässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-

rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

4.4.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-

wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-

hen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG). 
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4.5 Artenschutz (Allgemein) 

Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (Beginn der Brutzeit 

vom 1. März bis zum Ende der Brutzeit am 30. September) gemäß § 39 BNatSchG abzuse-

hen. So-fern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche 

zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen 

zu kontrollieren. Außerhalb der Brut- und Setzzeit sind Baumhöhlen vor Beginn von Ro-

dungsarbeiten von einem Fachgutachter auf überwinternde Arten zu überprüfen. 

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu beachten: 

a. Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-

schützter Vogelarten führen können, sind außerhalb der Zeit von 01.03. bis 30.09. durch-

zuführen. 

b. Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs- 

und Abrissmaßnahmen durch eine qualifizierte Person daraufhin zu kontrollieren, ob ge-

schützte Tierarten anwesend sind. 

c. Bau-, Änderungs- und Abrissarbeiten sind generell außerhalb der Wochenstubenzeit von 

Fledermäusen (01.05. bis 31.07.) durchzuführen und durch eine qualifizierte Person zu be-

gleiten. 

d. Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung / dem Gehölzrückschnitt durch 

einen Fachgutachter auf das Vorhandensein von geschützten Tierarten zu überprüfen. 

e. Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

zu erhalten. Das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehör-de 

zu treffen.  

f. Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 30.09. 

durchzuführen. 

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde 

zu bean-tragen. 

4.6 Artenauswahl  

Artenliste 1 (Bäume): 

Acer campestre – Feldahorn    Obstbäume: 
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Acer platanoides – Spitzahorn    Malus domestica – Apfel 

Acer pseudoplatanus – Bergahorn   Prunus avium – Kulturkirsche 

Carpinus betulus – Hainbuche    Prunus cerasus – Sauerkirsche 

Fraxinus excelsior – Esche    Prunus div. spec. – Kirsche, Pflaume 

Prunus avium – Vogelkirsche    Pyrus communis – Birne 

Prunus padus – Traubenkirsche    Pyrus pyraster – Wildbirne 

Quercus petraea – Traubeneiche 

Quercus robur – Stieleiche 

Sorbus aria/intermedia – Mehlbeere 

Sorbus aucuparia – Eberesche 

Tilia cordata – Winterlinde 

Tilia platyphyllos – Sommerlinde 

Artenliste 2 (Sträucher): 

Amelanchier ovalis – Gemeine Felsenbirne  Malus sylvestris – Wildapfel 

Buxus sempervirens – Buchsbaum   Rhamnus cathartica – Kreuzdorn 

Cornus sanguinea – Roter Hartriegel   Ribes div. spec. – Beerensträucher 

Corylus avellana – Hasel    Rosa canina – Hundsrose 

Euonymus europaea – Pfaffenhütchen  Salix caprea – Salweide 

Frangula alnus – Faulbaum   Salix purpurea – Purpurweide 

Genista tinctoria – Färberginster   Sambucus nigra – Schwarzer Holunder 

Ligustrum vulgare – Liguster   Viburnum lantana – Wolliger Schneeball 

Lonicera xylosteum – Heckenkirsche  Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball 

Lonicera caerulea – Heckenkirsche 

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume): 

Amelanchier div. spec. – Felsenbirne   Lonicera caprifolium – Gartengeißblatt 

Calluna vulgaris – Heidekraut    Lonicera nigra – Heckenkirsche 

Chaenomeles div. spec. – Zierquitte   Lonicera periclymenum – Waldgeißblatt 

Cornus florida – Blumenhartriegel   Magnolia div. spec. – Magnolie 

Cornus mas – Kornelkirsche    Malus div. spec. – Zierapfel 

Deutzia div. spec. – Deutzie    Philadelphus div. spec. – Falscher Jasmin 

Forsythia x intermedia – Forsythie   Rosa div. spec. – Rosen 

Hamamelis mollis – Zaubernuss   Spiraea div. spec. – Spiere 

Hydrangea macrophylla – Hortensie   Weigela div. spec. – Weigelia 

Artenliste 4 (Kletterpflanzen): 

Aristolochia macrophylla – Pfeifenwinde   Lonicera spec. – Heckenkirsche 

Clematis vitalba – Wald-Rebe    Parthenocissus tricusp. – Wilder Wein 

Hedera helix – Efeu     Polygonum aubertii – Knöterich 

Hydrangea petiolaris – Kletter-Hortensie  Wisteria sinensis – Blauregen 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz 

wird hingewiesen.  


